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Behandlung der Kriegsgefangenen

189 . Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich nach
Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Titandisulfid als Stoff der Klasse 4.2

1 9 0 . Memorandum of Understanding zwischen der Regierung Österreichs und der Regierung der Republik
Indiens über den Export von bestimmten Textilprodukten aus Baumwolle und aus
Chemiefasern aus Indien zum Import nach Österreich samt Anhängen und
Vereinbarten Zusatzprotokollen

1 9 1 . Memorandum of Understanding über den Handel mit bestimmten Textilprodukten zwischen der
Volksrepublik China und der Republik Österreich samt Anhängen

188. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Genfer
Abkommens zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Heere im Felde
und des Abkommens über die Behandlung der

Kriegsgefangenen

Nach Mitteilungen des Schweizerischen Bundes-
rates haben folgende weitere Staaten ihre Kontinui-
tätserklärungen zum Genfer Abkommen zur Ver-
besserung des Loses der Verwundeten und Kranken
der Heere im Felde und zum Abkommen über die
Behandlung der Kriegsgefangenen (BGBl.
Nr. 166/1936, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 187/1950) hinterlegt:

Staaten:

Estland
Lettland
Litauen

Datum der Hinterlegung der
Kontinuitätserklärung:

26. November 1991
26. November 1991
20. Dezember 1991

Die Kontinuitätserklärungen wurden rückwir-
kend mit 6. September 1991, dem Tag der
Anerkennung der Unabhängigkeit dieser Staaten,
wirksam.

Vranitzky

189.
(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen dem Bundesminister für Verkehr der
Bundesrepublik Deutschland und dem Bundes-
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
der Republik Österreich nach Rn. 2010 des
ADR über die Beförderung von Titandisulfid

als Stoff der Klasse 4.2

(1) Die für das ADR zuständigen Behörden in
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
kommen überein, die im Jahre 1989 in Wien und
Bonn unterzeichnete Vereinbarung über die Beför-
derung von Titandisulfid als Stoff der Klasse 4.2 *)

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 539/1989

32 115
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ECE-Ordnungsnummer 1991 bis auf Widerruf
durch eine der Vertragsparteien, längstens jedoch
bis zum Inkrafttreten der Neufassung der Klasse 4.2
des ADR, zu verlängern.

(2) Der Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich bis auf
Widerruf durch eine der Vertragsparteien, längstens
jedoch bis zum Inkrafttreten der Neufassung der
Klasse 4.2 des ADR."

Wien, den 17. Februar 1992

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich:

Kafka

Bonn, den 6. Jänner 1992

Die für das ADR zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister für Verkehr:
Im Auftrag:
Hoffmann

Vranitzky

190.

(Übersetzung)

Memorandum of Understanding zwischen der
Regierung Österreichs und der Regierung der
Republik Indiens über den Export von
bestimmten Textilprodukten aus Baumwolle
und aus Chemiefasern aus Indien zum Import

nach Österreich

Einleitung:

1. Dieses Memorandum of Understanding
(MOU) legt die Vereinbarungen fest, die zwischen
den Regierungen Österreichs und Indiens hinsicht-
lich des Exportes bestimmter Textilprodukte aus
Baumwolle und aus Chemiefasern aus Indien zum
Import nach Österreich getroffen worden sind.

2. Dieses MOU wurde unter Bedachtnahme auf
das Übereinkommen über den Internationalen
Handel mit Textilien [im folgenden als „Überein-
kommen" *) bezeichnet] und das Protokoll vom Juli
1991 betreffend die Verlängerung dieses Überein-
kommens getroffen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 623/1974
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Beschränkungsdauer :

3. Als Dauer für dieses MOU wird der Zeitraum
vom 1. Jänner 1992 bis 31. Dezember 1992
festgelegt.

4. (i) Sollte die Übergangsregelung für die
Einbeziehung des Textilbereiches in das GATT in
der Uruguay-Runde nicht am 1. Jänner 1993 in
Kraft treten, so wird dieses MOU um ein zweites
Jahr beginnend am 1. Jänner 1993 verlängert. Jede
Verlängerung dieses MOUs ist in Zusammenarbeit
mit einem Rechtsnachfolger des gegenwärtigen
Protokolls über die Verlängerung des MFA
abzustimmen, sofern dort irgendwelche Änderun-
gen vorgesehen werden.

(ii) Dieses MOU verliert ab dem Datum des
Inkrafttretens der Übergangsregelung für die
Einbeziehung des Textilbereiches in das GATT
durch die Uruguay-Runde seine Gültigkeit.

Beschränkungsumfang und Zuwachsrate:

5. Vorbehaltlich der Bestimmungen der nachste-
henden Absätze 11 und 12 wird die Regierung von
Indien ihre Exporte der im Anhang I bezeichneten
Textilprodukte aus Baumwolle und Chemiefasern
nach Österreich im am 1. Jänner 1992 beginnenden
Kalenderjahr auf die darin festgesetzten Kontin-
gente beschränken.

6. Sollte dieses MOU gemäß den Bestimmungen
des Artikels 4 dieses MOUs für das Kalenderjahr
1993 verlängert werden, wird die Regierung von
Indien ihre Exporte der im Anhang I bezeichneten
Textilprodukte aus Baumwolle und aus Chemiefa-
sern vorbehaltlich der Bestimmungen der Ab-
sätze 11 und 12 auf die in der Spalte D bezeichneten
Zuwachsrate diese Kontingente erhöhen.

7. Unter Bezugnahme auf Artikel 12.3 des ÜBER-
EINKOMMENS gelten die in diesen Vereinbarun-
gen festgelegten Beschränkungen nicht für die im
Anhang II bezeichneten, in Heimarbeit auf Hand-
webstühlen erzeugten Gewebe, für händisch herge-
stellte Textilprodukte aus Baumwolle, die aus
diesen, auf Handwebstühlen erzeugten Geweben
hergestellt worden sind sowie für die traditionellen
im Anhang III angeführten folkloristischen hand-
werklichen als „Indische Artikel" bekannte Textil-
produkte, sofern sie beim Import von einer
Bescheinigung begleitet werden, die von den
zuständigen indischen Behörden bestätigt wird. Ein
Muster der Bescheinigung ist im Anhang IV
beigeschlossen.

Administration:

8. Gegen Vorlage des Originals der Exportbe-
scheinigung für Exporte nach Österreich (Muster
im Anhang V), welches von der zuständigen
indischen Behörde für die im Anhang I angeführten
Artikel ausgestellt worden ist, wird die zuständige
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österreichische Behörde den in der Exportbescheini-
gung angeführten Importeuren entsprechende Im-
portbewilligungen ausstellen.

9. Für Zwecke der Beantragung von Importbewil-
ligungen, die gegen Vorlage der im vorgenannten
Absatz 8 erwähnten Exportbescheinigungen ausge-
stellt werden, endet die Gültigkeit dieser Exportbe-
scheinigungen sechs Monate nach dem Ende des
Abkommens, in welchem sie ausgestellt wurden.

10. Die Regierung Indiens wird sich bemühen,
darauf zu achten, daß ungebührliche Konzentratio-
nen der Exporte der im Anhang I angeführten
Textilprodukte aus Baumwolle und aus Chemiefa-
sern aus Indien nach Österreich vermieden werden,
wobei jedoch die Nachfragestruktur und saisonalen
Aspekte des Handels gebührend berücksichtigt
werden.

Übertrag und Vorgriff:

11. Das Exportkontingent kann für jede Katego-
rie in jedem Abkommensjahr durch einen Übertrag
von 10% und durch einen Vorgriff von 6%
überzogen werden. Ein Übertrag ist verfügbar,
wenn das Exportkontingent im vorgehenden
Abkommensjahr nicht ausgenützt worden ist, und
ein Vorgriff wird möglich, wenn Mengen des
folgenden Abkommensjahres im vorhinein zur
Verfügung gestellt werden. Wird von einem
Vorgriff Gebrauch gemacht, so ist die betreffende
Menge von der für die gleiche Kategorie im
folgenden Jahr festgesetzten Menge abzuziehen.
Die Zusammenfassung von Übertrag und Vorgriff
darf 11% nicht überschreiten. Alle den Übertrag und
den Vorgriff betreffenden Prozentsätze werden von
der Höhe des Ausgangskontingentes für das
abnehmende Jahr berechnet.

Transferierung :

12. Das Ausgangskontingent für eine Kategorie
kann im Laufe eines Abkommensjahres nach
Mitteilung der Regierung Österreichs bis zur Höhe
von 5% dieses Kontingentes durch Transferierung
vom Ausgangskontingent einer anderen Kategorie
für das betreffende Abkommensjahr überzogen
werden.

Austausch von Statistiken:

13. Indien wird Österreich Informationen über
den Export der im Anhang I bezeichneten Textil-
produkte aus Baumwolle und Chemiefasern unter
Angabe der Nummern und Daten der ausgestellten
Exportbescheinigungen, der durch diese Exportbe-
scheinigungen erfaßten Mengen sowie der Namen
der Exporteure und Importeure zur Verfügung
stellen.

14. Österreich wird Indien Informationen über die
ausgestellten Importbewilligungen und Exportbe-
scheinigungen, gegen deren Vorlage diese Import-
bewilligungen ausgestellt worden sind, zur Verfü-
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gung stellen. Die zur Verfügung gestellten Angaben
haben die Nummern der Importbewilligungen, die
Nummern der Exportbescheinigungen sowie das
Datum und die betreffende Menge zu enthalten.
Diese Information ist auf einer monatlichen Basis
innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen nach dem
Ende des betreffenden Monates zur Verfügung zu
stellen.

Statistische Überwachung:
15. Hinsichtlich der Exporte der im Anhang VI
angeführten Baumwolltextilien und Textilproduk-
ten aus Indien nach Österreich werden die
zuständigen österreichischen Behörden gegen Vor-
lage des von den indischen Behörden ausgestellten
Originals der Exportbescheinigung automatisch
Bewilligungen für den Import dieser Produkte aus
Indien ausstellen.

16. Die indischen Behörden werden die Regierung
Österreichs auf einer monatlichen Basis von den
Nummern und Daten der ausgestellten Exportbe-
scheinigungen sowie über die Mengen der erwähn-
ten, durch diese Exportbescheinigungen erfaßten
Produkte in Kenntnis setzen.

17. Die Regierung Österreichs wird der Regie-
rung Indiens auf einer monatlichen und kumulati-
ven Basis Informationen über die diesbezüglich
ausgestellten Importbewilligungen zur Verfügung
stellen.

18. Für den Fall, daß die Exporte der im
Anhang VI angeführten Produkte aus Indien nach
Österreich sich in einer Weise entwickeln, die, nach
Aufassung der Regierung Österreichs, Maßnahmen
im Sinne des Artikels 4, Absatz 2 des ÜBEREIN-
KOMMENS erfordern, kann die Regierung Öster-
reichs um Konsultationen mit der Regierung
Indiens zur Erzielung eines Abkommens zu
gegenseitig annehmbaren Bedingungen ersuchen.
Dem Ersuchen um solche Konsultationen ist eine
Darstellung mit den bezüglichen spezifischen und
faktischen Informationen über die tatsächliche
Gefahr (im Anhang A des ÜBEREINKOMMENS
definiert) einer Marktstörung beizuschließen, wel-
che nach Auffassung der Regierung Österreichs das
Ersuchen um Konsultationen erforderlich macht.
Indien willigt ein, innerhalb von 30 Tagen ab dem
Datum, an dem es das Ersuchen um Konsultationen
erhalten hat, in Konsultationen einzutreten und
wird die größtmöglichen Anstrengungen unterneh-
men, solche Konsultationen innerhalb von 30 Tagen
nach ihrem Beginn abzuschließen.

Konsultationen :
19. Jede der beiden Regierungen hat das Recht,
Konsultationen mit der anderen Regierung über
jede Angelegenheit zu verlangen, die sich aus der
Durchführung oder Wirksamkeit dieser Vereinba-
rungen oder einer anderen damit in Beziehung
stehenden Angelegenheit ergibt. Solche Konsulta-
tionen werden wie folgt geregelt:
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— jedes Ersuchen um Konsultationen ist der
anderen Regierung schriftlich mitzuteilen;

— dem Ersuchen um Konsultationen ist eine
Darstellung beizuschließen, in der die Gründe
und Umstände dargelegt werden, die nach
Auffassung der ersuchenden Regierung die
Vorlage dieses Ersuchens rechtfertigen;

— die andere Regierung entspricht diesem
Ersuchen, und die Konsultationen sind inner-
halb von 30 Tagen ab dem Datum der
Mitteilung dieses Ersuchens abzuhalten;

— beide Regierungen treten in Konsultationen
mit der Absicht ein, ein gegenseitig annehmba-
res Ergebnis binnen 30 Tagen ab dem Datum
an, an dem die Konsultationen tatsächlich
beginnen, zu erzielen.

20. Beide Regierungen treten in die gemäß diesen
Bestimmungen abzuhaltenden Konsultationen in
einem Geiste der Zusammenarbeit und mit dem
Wunsche ein, Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihnen beizulegen.

Wiederausfuhr aus Österreich:

21. Die Regierung Österreichs wird, soweit wie
möglich, die Regierung Indiens davon in Kenntnis
setzen, wenn die nach Österreich eingeführten
diesem MOU unterliegenden Textilprodukte aus
Baumwolle und aus Chemiefasern später aus
Österreich wieder ausgeführt werden. Im Falle, daß
solche Wiederausfuhren von der Regierung Indiens
den Kontingenten angerechnet worden sind, kann
die Regierung Indiens die betreffenden Mengen den
entsprechenden Kontingenten gutschreiben.

Überprüfung:

22. Jede der beiden Regierungen kann jederzeit
Änderungen von Bestimmungen dieses MOUs unter
Bedachtnahme auf das ÜBEREINKOMMEN und
das Protokoll vom Juli 1991 betreffend die
Verlängerung dieses ÜBEREINKOMMENS vor-
schlagen.

23. Die Anhänge I—VI dieses Memorandum of
Understanding und die vereinbarten Protokolle
bilden einen integrierenden Bestandteil desselben.

Schlußbestimmungen :

24. Dieses Memorandum of Understanding tritt
am 1. Jänner 1992 nach dem Austausch von Noten
zwischen den beiden Regierungen in Kraft, in
welchen die Annahme dieser Abkommen bestätigt
wird.

Genf, 29. November 1991

Für die Delegation der Regierung Indiens:

S. Narayanan

Für die Delegation der Regierung Österreichs :

MR Mag. Georg Weiser
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(Übersetzung)

Anhang II

IN HEIMARBEIT HERGESTELLTE ERZEUG-
NISSE

1. Die in Absatz 7 dieses Memorandum of
Understanding vorgesehene Ausnahme für in
Heimarbeit hergestellte Erzeugnisse gilt ausschließ-
lich für folgende Erzeugnisse:

a) auf Handwebstühlen hergestellte Textilge-
webe, die auf nur mit Händen oder Füßen
betriebenen Webstühlen gewebt und in Indien
in Heimarbeit hergestellt wurden;

b) Bekleidungen oder andere Textilerzeugnisse,
die in Indien in Heimarbeit händisch aus —
auf oben beschriebenen Handwebstühlen
erzeugten — Textilgeweben hergestellt wur-
den;

c) traditionelle folkloristische handwerkliche, im
Anhang III beschriebene Textilerzeugnisse
Indiens.

2. Die Ausnahme gilt nur für Erzeugnisse, die
durch eine von den zuständigen indischen Behörden

gemäß dem Muster im Anhang IV ausgestellte
Bescheinigung gedeckt sind. Solche Bescheinigun-
gen führen die Gründe an, auf die sich die
Ausnahme stützt.

3. In Fällen, in denen die zuständigen österreichi-
schen Behörden über den Ursprung der im Anhang I
angeführten Artikel in bezug auf ihre Herstellung
auf Handwebstühlen Zweifel hegen, kann die
Regierung Österreichs bis zur Zollabfertigung beim
Import durch die zuständigen österreichischen
Behörden solche Fälle der Regierung Indiens zur
Beseitigung dieser Zweifel vorlegen.

4. Die Regierung Indiens setzt die Regierung
Österreichs auf monatlicher Basis von den Num-
mern und Daten der Bescheinigungen für Hand-
webe- und folkloristische Erzeugnisse sowie von
den betreffenden Mengen der im Anhang I
angeführten Artikel in Kenntnis.

5. Hiermit werden die zwischen der Regierung
Österreichs und der Regierung Indiens am 13. April
1976 und am 20. Mai 1976 getroffenen Vereinba-
rungen für die Bescheinigung über diese Erzeug-
nisse aufgehoben.
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(Übersetzung)

Anhang III

VEREINBARTE LISTE DER „INDISCHEN
ARTIKEL", d. s. TRADITIONELLE FOLKLO-
RISTISCHE HANDWERKLICHE TEXTILER-

ZEUGNISSE INDIENS

„Indische Artikel" sind traditionelle folkloristi-
sche handwerkliche Textilerzeugnisse, die aus-
schließlich und historisch in Heimarbeit in Indien
hergestellt werden. Sie umfassen die im folgenden
aufgezählten Erzeugnisse (Bekleidung und Beklei-
dungszubehör, Dekorationsstoffe) und solche an-
dere Artikel, die von Zeit zu Zeit vereinbart werden
können.

I. Bekleidung und Bekleidungszubehör

Alle nachstehend angeführten Bekleidungen und
Zubehörteile sind ausschließlich und historisch
indische traditionelle folkloristische handwerkliche

Erzeugnisse auf Grund ihrer Ähnlichkeit, in Form
und Dessin, mit Kleidungen und Zubehörteilen, die
herkömmlich in Indien getragen werden.

Die im nachstehenden angeführten Erzeugnisse
müssen alle folgende Eigenschaften aufweisen: sie

— sind in Heimarbeit hergestellt worden,
— haben keine Reißverschlüsse,
— sind im charakteristischen indischen Volksstil

verziert, wobei eine der nachstehenden
Methoden Anwendung findet:
— Handbemalung, Handdruck, handwerkli-

che Batik oder handwerkliches Knüpfen
und Färben (Kalamkari)

— Handstickerei (Zari)
— händische Applikationen aus Münzen,

Glas- oder Holzperlen, Muscheln, Spie-
geln oder ornamentalen Motiven aus
Textilien oder anderen handgemachten
Materialien

— Verzierung durch zusätzliche Schußein-
tragungen von Baumwolle, Seide, Kunst-
seide oder Metallfäden (Zari)
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Anhang IV

BESCHEINIGUNG FÜR HANDWEBE- UND FOLKLORISTISCHE ERZEUGNISSE
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Anhang V

AUSFUHRBESCHEINIGUNG
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(Übersetzung)

Anhang VI

Liste der Textilien aus Baumwolle und Textilpro-
dukte die einer statistischen Überwachung unterlie-

gen

a) Gewebe aus Baumwolle, HS 5208, 5209, 5210,
5211, 5212, 5802 10 (NR2Z Nr. 5508 und
5509)

b) Unterkleidung gewirkt oder gestrickt, nicht
elastisch nicht kautschutiert, aus Baumwolle
HS 6107 11, 6107 21, aus 6108 19, 6108 21,
6108 31, 6109 10, aus 6111 20 (NRZZ Nr. aus
6004)

c) Oberkleidung und andere Artikel, gewirkt
oder gestrickt, nicht elastisch nicht kautschu-
tiert, aus Baumwolle HS 6101 20, 6102 20, aus
6103 19, 6103 22, 6103 32, 6103 42, 6104 12,
6104 22, 6104 32, 6104 42, 6104 52, 6104 62,
6106 10, 6107 91, 6108 91, 6110 20, aus
6111 20, 6112 11, aus 6112 20, aus 6112 39,
aus 6112 49, 6114 20, 6117 10, 6117 20,
6117 80, 6117 90 (NRZZ Nr. aus 6005)

d) Oberkleidung aus Baumwolle HS 6201 12,
6201 92, aus 6203 19, 6203 22, 6203 32,
6203 42, 6207 91, aus 6210 10, aus 6210 20,
aus 6210 40, 6211 11,6211 32 (NRZZ Nr. aus
6101)

e) Oberkleidung aus Baumwolle, ausgenommen
Blusen HS 6202 12, 6202 92, 6204 12,
6204 22, 6204 32, 6204 42, 6204 52, 6204 62,
6208 91, aus 6209 20, aus 6210 30, aus
6210 50, 6211 12, aus 6211 20, 6211 42
(NRZZ Nr. aus 6102)

f) Tischwäsche, Wäsche für die Körperpflege
und Küchenwäsche, aus Baumwolle; HS
6302 51, 6302 60, 6302 91 (NRZZ aus 6202)

g) Bettwäsche aus Baumwolle HS aus 6302 10,
6302 21, 6302 31 (NRZZ Nr. aus 6202)

h) Hemden aus Chemiefasern HS 6205 30.

(Übersetzung)

Vereinbartes Protokoll

Beide Delegationen vereinbarten, daß bei der
Einführung von Beschränkungen für eine Kategorie
oder Kategorien von Produkten, welche im
vorhergehenden Abkommen quantitativen Be-
schränkungen unterlagen, die jedoch in der Folge
aufgehoben worden waren, die wiedereingeführten
jährlichen Quoten nicht geringer sein dürfen, als die
frühere Beschränkungshöhe zuzüglich eines, soweit
dies möglich ist, entsprechenden jährlichen Zu-
wachses.

(Übersetzung)

Vereinbartes Protokoll

Österreich und die Republik Indien kommen
überein, die Bestimmungen des Absatzes 18 des
Verlängerungsprotokolls vom 31. Juli 1986 einzu-
halten.

Insbesondere darf die Einführung des Harmoni-
sierten Systems einer Partei dieses Memorandums
nicht beeinträchtigen, in den vollen Nutzen und
Gebrauch dieses zu kommen.

In Übereinstimmung mit dem oben angeführten
Absatz 18 hat jede Regierung das Recht, Konsulta-
tionen mit der anderen Regierung über jede
Angelegenheit zu verlangen, die sich aus der
Einführung des Harmonisierten Systems ergibt.

Die Mitteilungen gemäß Abs. 24 des Memorandums wurden am 29. November 1991 abgegeben.

Vranitzky
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(Übersetzung)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ÜBER DEN HANDEL MIT BESTIMM-
TEN TEXTILPRODUKTEN ZWISCHEN
DER VOLKSREPUBLIK CHINA UND

DER REPUBLIK ÖSTERREICH

1. Dieses Memorandum of Understanding wurde
unter Bedachtnahme auf das in Genf am 20.
Dezember 1973 abgeschlossene Übereinkommen
über den Internationalen Handel mit Textilien *)
vor allem seines Artikels 4 sowie auf das am 31. Juli
1991 in Genf vereinbarte Protokoll zur Verlänge-
rung des Übereinkommens getroffen.

2. Dieses Memorandum of Understanding
(MOU) betrifft die Vereinbarungen zwischen der
Volksrepublik China und Österreich bezüglich des
Exports bestimmter Textilprodukte, die in den
Anhängen I und II angeführt sind, von der
Volksrepublik China nach Österreich.

3. (i) Sollte die Übergangsregelung für die
Einbeziehung des Textilbereiches in das
GATT in der Uruguay-Runde nicht am
1. Jänner 1993 in Kraft treten, so wird
dieses MOU um ein zweites Jahr begin-
nend am 1. Jänner 1993 verlängert. Jede
Verlängerung dieses MOU's ist in Zusam-
menarbeit mit einem Rechtsnachfolger des
gegenwärtigen Protokolls über die Ver-
längerung des MFA abzustimmen, sofern
dort irgendwelche Änderungen vorgese-
hen werden.

(ii) Dieses MOU verliert ab dem Datum des
Inkrafttretens der Übergangsregelung für
die Einbeziehung des Textilbereiches in
das GATT durch die Uruguay-Runde
seine Gültigkeit.

4. Gegen Vorlage von Exportlizenzen gemäß
dem im Anhang III angeführten Muster, die von den
zuständigen Behörden der Volksrepublik China, die
in Anhang V angeführt sind, innerhalb der verein-
barten Kontingente für Exporte der Volksrepublik
China nach Österreich ausgestellt werden und mit
dem Vermerk versehen sind, daß mit den
betreffenden Warensendungen die vereinbarten
Kontingente wie im Anhang I angeführt, belastet
werden, wird die zuständige österreichische Be-
hörde die entsprechenden Importlizenzen ausstel-
len.

5. Entsprechend den Kontingenten für Exporte,
wie im Anhang I angeführt, können ein Vortrag,
Vorgriff und eine Transferierung wie folgt vorge-
nommen werden: Ein Vortrag auf die entspre-
chende Quote für das folgende Vertragsjahr von
Mengen, die während eines Vertragsjahres nicht
ausgenutzt wurden, ist bis zu 5% der Quote für das

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 623/1974

laufende Vertragsjahr möglich. Ein Vorgriff ist in
einem Vertragsjahr bis zu 5% der Quote des
laufenden Vertragsjahres möglich. Ein Vorgriff
wird von der Quote des folgenden Jahres
abgezogen. Eine Transferierung zwischen den
Kategorien gemäß Anhang I kann bis zu 5% der
jeweiligen Quote vorgenommen werden, vorausge-
setzt, daß eine entsprechende Verminderung der
Quote, von der die Transferierung vorgenommen
wird, erfolgt. Die Kalkulation beruht auf den
Konversionsfaktoren, die in Anhang I angeführt
sind.

6. Um einen problemlosen Handel mit den
Produkten der Kategorie 2 des Anhanges I und der
Kategorie 2 S des Anhanges II zu ermöglichen,
werden Warensendungen der Volksrepublik China
nach Österreich, welche am/oder bis zum 31. De-
zember 1991 durchgeführt wurden, in Österreich
ohne Vorlage der entsprechenden Dokumente
zugelassen, wenn die Ware bis spätestens 1. April
1992 verzollt wird.

7. Bezugnehmend auf den Export bestimmter
Textilprodukte aus der Volksrepublik China nach
Österreich, die im Anhang II angeführt sind, wird
die österreichische Behörde gegen Vorlage einer
Exportlizenz, die von den in Anhang IV angeführ-
ten zuständigen chinesischen Behörden ausgestellt
ist, automatisch die Lizenzen für den Import dieser
Produkte ausstellen.

8. Die Volksrepublik China wird Österreich
Statistiken über die in Anhang I angeführten
Textilerzeugnisse zur Verfügung stellen, für die für
den Export nach Österreich Bewilligungen unter
Belastung der in Anhang I angeführten Kontingente
ausgestellt wurden. China wird ebenso vierteljährli-
che Statistiken betreffend der in Anhang II
angeführten Produkte, die für den Export nach
Österreich lizenziert sind, zur Verfügung stellen.

9. Österreich wird der Volksrepublik China
vierteljährlich Statistiken über die Importlizenzen
übermitteln, die auf Basis der von der Volksrepublik
China ausgestellten Exportlizenzen ausgestellt
wurden.

10. Österreich wird die Volksrepublik China
informieren, wenn Produkte, die den vereinbarten
Kontingenten angerechnet wurden, in der Folge aus
Österreich wieder ausgeführt werden. Die Volksre-
publik China kann dann die betreffende Menge den
in Anhang I angeführten Kontingenten gutschrei-
ben.

11. Österreich und die Volksrepublik China
stimmen überein, auf Ersuchen jeder der beiden
Parteien hinsichtlich jeder Angelegenheit, die sich
aus der Durchführung dieses Memorandums ergibt,
in Konsultationen einzutreten. Jegliche Konsulta-
tionen, die auf Grund dieses Absatzes geführt
werden, werden von beiden Seiten im Lichte der
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Zusammenarbeit und mit der Absicht, gegensätzli-
che Standpunkte zwischen ihnen auszugleichen,
geführt.

12. Exportlizenzen, wie in Absatz 4. angeführt,
verlieren sechs Monate nach ihrer Ausstellung ihre
Gültigkeit für eine Vorlage bei der zuständigen
österreichischen Behörde.

1991. 12. 4.

Für die Delegation der Volksrepublik China:
He Wei

4. 12. 1991

Für die österreichische Delegation :
MR Mag. Georg Weiser

Anhang I

Der Konversionsfaktor für eine Transferierung für 1 kg wird 3 Stück Hemden der Kategorie 1,
6,5 Stück T-Shirts und Unterleibchen und 17 Stück Unterhosen der Kategorie 2 und 2,3 Stück der
Produkte unter Kategorie 3 betragen.

Anhang II

LISTE DER TEXTILIEN UND
TEXTILPRODUKTE, DIE GEGENSTAND

DER ÜBERWACHUNG SIND:

1 S) Lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen
udgl. und kurze Hosen für Männer oder
Knaben, für Frauen oder Mädchen: aus
Baumwolle HS 6203 42 und 6204 62.

2 S) Pullover, Westen (Gilets) und ähnliche Waren
einschließlich Unterziehpullis, gewirkt oder
gestrickt: aus Wolle oder feinen Tierhaaren,
aus Baumwolle und aus Chemiefasern
HS 6110 10,6110 20 und 6110 30.
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Anhang III
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Anhang IV
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Anhang V

(Übersetzung)

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN,
DIE EXPORTLIZENZEN FÜR TEXTILIEN

UND TEXTILPRODUKTE AUSSTELLEN

Vranitzky


